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1 . Allgemeiner Vorspann Baurecht 
Baurecht in diesem Sinne —gemeint ist die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben» ist im wesentlichen in den drei 55 30. 34 
und 35 des Baugesetzbuches geregelt : 

5 30 BauGB regelt die Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines (rechtskräftigen) Bebauungsplanes. 
Liegt ein Grundstück irn Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebau— 
ungsplanes. so ist ein Bauvorhaben zulässig, wenn es den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes entspricht und wenn d e Erschließung gesichert ist. 
Das Baurecht ist durch den Bebauungsplan, der eine eigenständige 
Satzung darstellt, abschließend definiert. 
S 35 BauGB regelt das Bauen im Außenbereich. Der Außenbereich St Am 
allgemeinen nicht zur Bebauung vorgesehen, aus diesem Grunde slnd Im 
Außenbereich nur Sehr eingeschränkt Bauvorhaben ZulässigÄ Es sind dies 
zunächst nur Sogenannte privilegierte Bauvorhaben (zABÄ 
landwirtschaftliche Betr‘ebsstellen). Darüber hinaus sind Bauvorhaben nur 
dann zulässig. Sofern ffentliche Belange nicht entgegenstehen und die 
Erschließung gesichert ist. Der Flächennutzungsplan ist ein Wesentlicher 
öffentlicher Belang, der einem Bauvorhaben im Außenbereich 
entgegenstehen kann. 
Liegt ein Grundstück außerhalb der Bauflächendarstellung des 
Flächennutzungsplans. ist es —-wenn es sich nicht um ein pr ilegiertes 
Vorhaben handelt? im Regelfall nicht genehmigungsfähig. 
5 34 regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile. Im klassischen Sinne handelt es sich 
hierbei um Bauvorhaben auf einzelnen oder mehreren unbebauten 
Grundstücken (Baulücken) innerhalb eines bebauten Orts— oder 
Siedlungszusammenhangs. 
Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben 
zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung. der 
Bauweise. und der Grundstücksfläche, die Überbaut werden Soll. r‘l die 
Eigenart der näheren Umgebung einfngt und die Erschließung ges chert 
is Die Anforderungen an gesunde Wohn— und Arbeitsverhältnisse 
rrl ssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 
Eine gewisse Problematik ergibt sich in der laufenden Baugenehmigungspraxis immer wieder gerade am Rande des 
sogenannten lnnenbereichs. Ob ein Grundstück gerade noch soeben zum 
Innenbereich gezählt werden kann, oder ob es schon zum Außenbereich 
gerechnet werden muss, führt mr‘ner wieder zu erheblichen Streitigkeiten 
Zwischen Bürgern und Baubehorden. 
Durch den Erlass einer Satzung nach ä 34 Abs‚ 4 kann die Stadt für ihr 
gesamtes Gemeindegebiet. für alle Bürger transparent und 
nachvollziehbar diese Grenze festlegen. Im Einzelnen kann die Satzung 
nach 5 34 Abs.4 BauGB :



. die Grenzen für die im Zusammenhang bebauten Ortsteile festlegen 
und damit eindeutig Flächen als zum Innenbereich, gern 5 34 BauGB 
gehörig und damit als grundsätzlich bebaubar erklären. 

‚ bebaute Bereiche im Außenbereich als im Zusammenhang bebaute 
Ortsteile festlegen‚ wenn die Flächen im Flächennutzungsplan als 
Baufläche dargestellt sind. 

einzelne Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile einbeziehen, wenn die einbezogenen Flächen durch die 
bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs entsprechend geprägt 
ist.



2. Betrachtung der einzelnen Satzungstypen 

2.1 Klarstellungssatzung gemäß s 34 Abs.4 Ziffer 1 BauGB : 

Der Anwendungsbereich der sogenannten Klarstellungssatzung ergibt sich 
daraus. dass mit der Satzung die Grenzen für im Zusammenhang bebaute 
Ortsteile festgelegt werden. Voraussetzung ist somit das Vorhandensein 
eines Ortsteils. Die Satzung hat insoweit Klarstellungscharakter. als sie daran gebunden ist, die Grenzen eines vorhandenen Ortsteils festzulegen. 
Die Festlegung der Grenzen beurteilt sich nach den allgemeinen 
Grundsätzen der Reichweite des Bebauungszusammenhangs. 
insbesondere hinsichtlich der Grenzziehurlg zum Außenbereich. Es kommt 
vor allem darauf an, inwieweit die aufeinanderfolgende Bebauung den 
Eindruck der Geschlossenheit l Zusammengehörigkeit Vermittelt. Dabei 
darf die Grenzziehung nicht nach geografisch—mathematischen Merkmalen 
sondern nur aufgrund einer umfassenden Einzelfallbewertung aller 
städtebaulichen Sachverhalte entschieden werden. Daraus ergibt sich 
folgendes 
Grundsätzlich endet der im Zusammenhang bebaute Ortsteil mit der 
letzten Bebauung. Die sich ihr anschließenden selbständigen Flächen 
gehören zum Außenbereich. 
Ein unbebautes Grundstück am Rande eines Onsteils liegt daher in aller 
Regel nicht innerhalb des Bebauungszusammenhangs. Dies gilt auch. 
wenn das Grundstück beidseitig von bebauten Grundstücken umgeben ist 
Es Zählt aber dann zum Innenbereich. wenn sich das Grundstück als 
Baulücke darstellt, weil die benachbarten Grundstücke Tel] eines 
Bebauungszusammenhangs sind 
Wesen 'che Rechtsfolge der Klarstellungssaizung ist die Anwendbarkeit 
der Zulässigkeitsregeln des 5 34 innerhalb der festgesetzten Grenzen des 
Innenbereichs. 
Darüber hinaus stellt sich die Frage. ob der Setzung bodenrechtlich 
verbindliche Wirkung dergestalt zukommt, dass außerhalb der 
Abgrenzung gelegene Grundstücke quasi automatisch dem Außenbereich 
zuzurechnen sind (Ausschlusswirkung). Nach überwiegender Auffassung 
der Verwaltungsgerichte können auch Grundstücke aus— 
serhalb des von der Satzung erfassten Bereichs zum Innenbereich zählen, 
Dies bedarf allerdings eines gesonderten Nachweises und einer 
gesonderten Prüfung nach den Kriterien des 5 34 . 

Der Klarstellungssatzung kommt gegenüber öffentlichen Planungsträgern 
und sonstigen öffentlichen Stellen Bindungswirkung zu, Insbesondere ist 
die Baugenehmigungsbehörde an die Festlegung der Grenzen gebunden.



2.2 Entwicklungssatzung gemäß 5 34 Abs.4 Ziffer 2 BauGB 
(Als Saizungsfläche in Erkner derzelt nlcht vorhanden) 

Durch die Sogenannte Entwicklungssatzung können bebaute Bereiche im 
Außenbereich als im Zusammenhang bebaute Ortsteile festgelegt werden. 
Als Ausgangspunkt handelt es sich um dem Außenbereich gemäß 5 35 
BauGB Zuzuordnende Flächen. die allerdings in bestimmter Weise bebaut 
sind. 
Bebaute Bereiche im Außenbereich sind in einem bestimmten räumlichen 
Zusammenhang stehende Ansammlungen von Gebäuden, die einerseits 
keinen im Zusammenhang bebauten Ortsteil im Sinne des 5 34 Absfl 
BauGB darstellen. andererseits nach Umfang und Struktur eine bestimmte 
Quantität und Qualität aufvveisen. 
Die Bereiche müssen in einer Weise bebaut Sein, dass Sie die Eigenart 
der näheren Umgebung im Sinne des 5 34 AbS‚1 BauGB in hinreichender 
Weise prägen. Daraus folgt, dass eine weitläufig von einander entfernte 
Bebauung. die in keinem erkennbaren Zusammenhang steht und für die 
daher keine Zulässigkeitskriterien nach den Maßstäben des ä 34 Abs. ‘I 
und 2 für die vorhersehbare bauliche Entwicklung in den Zwischenräume" 
erkennbar wäre, nicht Gegenstand einer Entwicklungssatzung werden 
könnte. 
Das Satzungsgebiel muss nach Größe und Zuschnitt. einschließlich der 
unbebauten. 
aber bebaubaren Grundstücke nach entsprechender Bebauung einen 
Ortsteil im Sinne des 5 34 Abs.1 BauGB darstellen können. 
Es lassen sich für die Größe der bebauten Bereiche und des 
Satzungsgebiets keine allgemeinen mathematischen Maßst be vorgeben, vielmehr kommt es auch hier auf die Eigenart des jewe gen bebauten 
Bereichs im Außenbereich und auf eine Wertung der örtlichen 
Gegebenheiten an, Zum anderen muss auch der Beurteilungs— und 
Bewertungsspielraum der Gemeinde beachtet werden. mittels der 
Entwicklungssatzung dem künftigen Ortsteil ein entsprechendes Gewicht 
Verleihen Zu Wollen. 
Zu berücksichtigen ist. dass Zweifel über die Innenbereichseigenschafl 
eines Ortsteils den Erlass einer Entw klungssatzung nicht hindert. Bei 
solchen Zweifeln empfiehlt sich geradezu der Erlass einer 
Entvvicklungssatzung, da er in Bezug auf die materiell-rechtlichen und die 
Verfahrensrechtlichen Voraussetzungen im Vergleich Zur 
Klarstellungssatzung zusätzliche Anforderungen stellt D‘e Fläche. die in der Entwicklungssatzung festgelegt wird, muss 
Fl ’chennutzungsplan als Baufläche dargestellt sein, denn hierdurch ist 
sichergestellt, dass die Satzung mit einer geordneten städtebaulichen 
Entvvicklung vereinbar ist, 

im 

Die Gemeinde hat weiterhin die Möglichkeit. entsprechend den 
Anforderungen der geordneten städtebaulichen Entwicklung oder nach 
ihren speziellen Entvvicklungsvorstellungen im Satzungsgebiet 
Festsetzungen zu treffen. 
Als Festsetzungen kommen die nach 5 9 Abs‘1 und 2 sowie der 
Baunutzungsverordnung bezeichneten Festsetzungen zur Regelung der
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Art und des Maßes der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
überbaubaren Grundstücksfläche in Betracht. 
Vor Erlass einer Entwicklungssatzung 
der Trä er Öffentlicher 
durchzuführen. 

ist die Bete| igung der Bürger und 
Belange nach den Regeln des 5 13 BauGB 

Durch die Festlegung der bebauten Bereiche im Außenbereich als im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile findet das Zulässigkeitsrecht des 5 34 
Anwendung. in der jeweils zum Zeitpunkt über den Bauantrag geltenden 
Fassung. 
Die Entvvicklungssatzung ist anzeigepflichtig . 

2.3 Die Einbeziehungs- oder Ergänzungssai’zung gern. 5 34 Abs.4, 
Nr. 3 BauGB 

5 34 Abs‚4. Nr.3 ermöglicht die Einbeziehung einzelner Außenbe— 
reichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile. wenn die 
einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden 
Bereichs entsprechend geprägt sind Auch die Ergänzungssatzung 
verfolgt den Zweck. Außenbereichsflächen in den grundsätzlich 
bebaubaren Innenbereich einzubeziehen. 
Gegenstand der Ergänzungssatzung sind einzelne Außenbereichsfläche‘ 
Dies bedeutet. dass es sich um Solche Flächen handeln muss. die nach 5 35 zu beurteilen sind‘ 
Das Erfordernis. dass nur einzelne Außenbereichsflächen in den 
Innenbereich einbezogen werden können. ist daher nach Sinn und Zweck 
der Satzung zu beurteilen. Es wird mit dieser Formulierung zum Ausdruck 
gebracht. dass nicht eine beliebige Vielzahl von an den Innenbereich 
angrenzenden Flächen Gegenstand von Satzungen nach Nna Sein dürfen. 
Ausgeschlossen ist daher eine vollständige oder nahezu lückenlose 
Arrondierung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils durch alle 
angrenzenden Flächen oder seine Erweiterung um größere Flächen, die 
nach ihrer Größe und städtebaulichem Gewicht eine Prägung durch den 
vorhandenen Ortsteil vermissen |assen‚ Die Ergänzungssatzung ist daher 
abzugrenzen von der vorrangigen Aufgabe der Bauleitplanung. die 
bauliche Nutzung vorzubereiten und zu leiten. 
Eine schematische Begrenzung nach Entfernungsangaben ist nicht 
möglich, Maßgeblich ist die Reichweite der Prägung aus dem 
angrenzenden bebauten Bereich auf die Außenbereichsflächen insoweit. 
als damit auch die erforderlichen Zulässigkeitsmerkmale für die 
Bebaubarkeit der Außenbereichsflächen entnommen werden können. 
Nicht erforderlich ist. dass für einzelne Außenbereichsflächen im 
Flächennutzungsplan Bauflächen dargestellt sind Allerdings ist die
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Einbeziehung von Flächen immer an den Vorbehalt der Vereinbarkeit mit 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung geknüpft. Insofern kommt 
der Möglichkei von ergänzenden Festsetzungen nach s 9 BauGB (Art und 
Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und Grundstücksfläche. die 
überbaut werden darf) besondere Bedeutung zu. 
Wie beim Erlass der Entwicklungssatzung ist auch bei der Einbeziehungs— 
oder Ergänzungssatzung gemäß 5 34 Abs‘4 Ziffer 3 das vereinfachte 
Verfahren nach S 13 Nr.2 und 3 bei der Aufstellung anzuwendenÄ 
5 34 Abs‘4 Satz 5 bestimmt, dass allein für die Ergänzungssatzung (also 
weder für die Klarstellungssatzung nach Ziffer 1 noch für die 
Entvvicklungssatzung nach Ziffer 2) die Eingriffsregelung gemäß 5 1a 
BauGB anzuwenden sind, zum Beispiel für Ausgleichsmaßnahmen und 
deren Zuordnung. 
Die Ergänzungssatzung bedarf der Genehmigung durch die Höhere 
Verwaltungsbehörde, sofern es sich um Flächen handelt. die nicht aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt sind. 
Handelt es sich um Flächen. d aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
sind. so ist die Satzung anzeigepflichtig, 
Der Ergänzungssatzung ist in jedem Fall eine Begründung beizufügen.



3. Ziele und Zwecke der Satzungen 
Die Satzungen "ber die im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Instrumente LIrTl einfach und Schnell Baurecht Zu definieren und —in engen 
Grenzen— Baurecht zu schaffen, 
Die laufende Verwaltungspraxis hat gezeigt. dass es immer wieder zu Auflassungsunterschieden zwischen den verschiedenen, am Baugenehmigungsverfahren beteiligten Dienststellen kommt über die Zuordnung einzelner Grundstücke zum Innenbereich. gern. 5 34 BauGB oder zum Außenbereich. gern. 5 35 BauGB. 
Dem Bürger ist häufig nur schwer vermittelbar, warum se’ Grundstück schon Zum Außenbereich Zählt, Während bei vermeintlich gleichgelager‘ten 
Fällen anders entschieden wurde, 
Der Flächennutzungsplan ist in seiner Aussagekraft gegenüber dem Bürger relativ grob. Er beinhaltet Bauflächen und Nichtbauflächen, Er lässt allerdings nicht erkennen, dass es Bauflächen gibt. die dem Innenbereich zuzurechnen und damit in der Regel bebaubar sind. und Solche. die dem Außenbereich angehören und damit vermutlich nicht ohne weiteres bebaut werden können 
Um diese Klarheitsf, Erklärungs— und Abstimmungslücken für das Gebiet der Stadt Erkner zu beseitigen. hat sich die Stadtvertreterversammlung dazu entschlossen, von der Möglichkeit. entsprechende Satzungen aufzustellen, Gebrauch zu machen, 
Zunächst bestand die Absicht, alle Elemente des 5 34 Abs.4 Satz 1 Nrn. 1 
bis 3 miteinander zu verbinden. Im Laufe des Verfahrens stellte sich jedoch heraus. dass es sinnvoller ist. die Klarstellungssatzung nach N121 von den beiden anderen Satzungstypen (Entwicklungssatzung nach Nr.2 
und Ergänzungssatzung nach Nr‚3) zu trennen. Die Klarstellungssatzung ist bereits beschlossen und in Kraft getreten. 
Da sich irn Verlaufe des Aufstellungsverfahrens ferner herausstellte, dass 
in Erkner gegenwärtig kein Bedarf für eine Entwicklungssatzung nach Nr. 
2 besteht verbleibt nunmehr die Notwendigkeit Zur Aufstellung einer Ergänzungssatzung nach 5 34 Abs.4 Nr.3 BauGB.



4. Erläuterung zur zeichnerischen Darstellung der Ergänzungssatzung der Stadt Erkner 

Die Ergänzungssatzung der Stadt Erkner gern. 5 34 Abs.4 Nr.3 BauGB 
besteht aus : 

1. dem Satzungsplan ‚ Maßstab 1:10.000 (Gesamtplan) 
24 den Teilplänen 1a, 1b, 2. und 3, Maßstab 1:1‘000 

einschließlich der hierin enthaltenen Festsetzungen gern. 5 9 BauGB 
Die Kartengrundlage des Gesamtp|ans ist das topografische 
Fortführungsoriginal der TK 1o 3548—SW. so und 3648—NO. NW aus dem Jahre 1998 des Landesvermessungsamtes Brandenburgk 
Sie ist in schwarz—weiss gehalten. 
Als Hintergrundinformation und zur Orientierung. ob es sich um Flächen 
innerhalb oder außerhalb der Bauflächendarstellung des Flächen— 
nutzungsplans in der gültigen Fassung handelt, ist die Grenze der Bauflächendarstellung als breite orange—farbene Linie in die zeichnerische 
Darstellung übernommen worden. Sie ist nicht Bestandteil der Satzung. 
AIS Weitere Hintergrundinformation Ohne Satzungscharakter sind die 
Bereiche kenntlich gemacht. in denen Badendenkmale vermutet werderL 
Als blaue Flächen sind die Geltungsbereiche ‚aller derzeit rechtskräftigen Bebauungspläne / vorhabenbezogene Bebauungsplane (Vorhaben— und 
Erschließungspläne) der Stadt Erkner dargestellt. Auch diese Darstellung hat lediglich informellen Charakter und ist nicht Bestandteil dieser 
Satzung. 
Als gelb—farbene Flächen ohne überlagernde Flächenschraffur sind alle 
Bereiche dargestellt, die gemäß 5 34 Abs.4 Nr.1 BauGB tatsächlich Zu 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen zählen. Ihre Abgrenzung gibt 
den Inhalt der bereits beschlossenen Klarstellungssatzung der Stadt 
Erkner Wieder. Auch diese Darstellung ist Somit in diesem Zusammenhang 
nur nachrlchtlich übernommen und nicht Bestandteil dieser Satzung. 
Die gelb—farbene Flächen mit überlagernder Kreuzschraffur sind die 
Flächen, die gemäß ä 34 Abs.4 Nr‚3 BauGB das Einbeziehen von 
einzelnen Außenbereichsflächen in den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil betreffen und somit alleine Gegenstand dieser Satzung sind. 
Die Teilflächen 1a. 1b, 2 und 3 sind noch einmal gesondert im Maßstab 
121000 elnSChIießl‘Ch der getroffenen Festse‘zungen nach 5 9 BauGB 
wiedergegeben. Dlese Teilpläne sind Bestandteile der Satzung. 
Dieser Begründung ist der ökologische Fachbenrag in der 
beigefügt. auf dessen Ergebnisse im Wesentliche dle 
FestseQzungen beruhen. 

Anlage 
getroffenen



5. Detaildarstellung der Abs.4 Ziffer 3 BauGB (Ergänzungssatzung) begleitende Festsetzungen nach 5 9 BauGB 
Satzungsflächen nach 5 34 und 

Die Bereiche der im folgenden beschriebenen Safzungsflächen nach 5 34 
Abs‘4 f43 BauGB sind : 

Fläche ‘I a 
Fläche ‘I b 
Fläche 2 
Fläche 3 

' Westlich Wuhlhorster Straße 
Wesflich Wuhlhorster Straße 
Südlich Warengenossenschaft 
Heim Gottesschutz 

Teilflächen. gesamt 

1 .1 52 qm 
3,350 qm 
54480 qm 
2.500 qm
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5.1 Teilfläche 1a „Westlich Wuhlhorster Straße“ 

ln den Bereichen 1a und 1b ist beabsichtigt den vorhandenen im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil westseitig entlang der Wuhlhorster 
Straße durch bislang unbebaute Grundstücke zu ergänzen 
Die Flächen sind durch die vorhandene Bebauung in erster und zweiter 
Reihe entlang der Wuhlhorster Straße eindeutig geprägt. Mit der 
Einbeziehung dieser Flächen wird eine nachvollziehbare Grenze zu den 
Niederungswiesen des Brenerschen Grabens geschaffen. 
Das Fehlen einer solchen. deutlich ablesbaren Grenze Zum Naturraum hat 
in der Vergangenheit immer w der zu Unverständnis und Unmut bei 
bauplanungsrechtlichen Entscheldungen geführt. Der Siedlungsrand ist 
derzeit sehr unregelmäßig ausgebildet. 
Mit der Einbeziehung der Flächen im Zuge dieser Satzung wird erstmalig 
eine eindeutig begründbare Grenze des Siedlungsbereichs geschaffen, 
Die Erschließung ist entweder durch direkten Zugang von der Wuhlhorster 
Straße oder aber durch die (vorhandene) Verlängerung der Grabenstraße 
gesichert. 
Es handelt sich bei dem von dieser Satzung erfassten Bereich um ein 
Fläche von 130 m x 27 m und urn eine weitere Fläche von 30 m x 35 rn. 

Der Bereich der Flächen 1a und 1b ist durch vorhandene Bebauung in die 
Tiefe. die nicht nur durch Nebenanlagen, sondern auch durch 
Wohngebäude gebildet wird. geprägt. Durch die Flächen der 
Einbeziehungssatzung wlrd die Bebauung nicht tiefer in den Bereich der 
Spreewiesen hineingeführt als es die vorhandene Bebauung bereits tut. 
Art und Maß der baulichen Nutzung sind eindeutig bestimmbar. Auch die 
Art der Erschließung kann sich nach der Eigenart der näheren Umgebung 
beurteilen lassen. Außerdem stellt die vorhandene Grabenstraße selbst 
eine öffentliche Tiefenerschließung dar, Der westlich des vorhandenen 
Bebauungsrandes sich anschließende Freiraum .Niederungswiesen der 
Spree“. gleichzeitig Überschwemmungsbereioh, ble bt unberührt. 
Irn Zusammenhang mit der Erstellung der möglichen Bebauung auf der 
Teilfläche werden die folgenden Hinweise zur Beachtung gegeben : 

Die im Planungsgebiet vorhandenen vitalen Bäume sind entsprechend der 
Baumschutzsatzung zu erhalten und bei Ausfall zu ersetzen (4 der 8 
Bestands—Erlen sollen erhalten bleiben). 
Die Durch|ässigkeil des Siedlungsrandes zum Grünland für die 
Amphibienausbreitung ist Zu gewährleisten. Daher ist die Vollständigen 
Schließung baulicher Lücken parallel zur Wuhlhorster Strasse zu 
Vermeiden. Dicht schließende Einfriedungen (Mauer. zu dichte 
Abpflanzung quer zur Amphibienausbreitungsrichtung. Zu dichte 
Zaunmaschenweiten) sind nicht erlaubt.
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Während der Bauphase sind gegebenenfalls Vorkehrungen zum Schutz 
der Bäume nach der DIN 18920 zu treffen. A|S Baumschutz sind Vor 
Beginn der Bauarbeiten ortsfeste Bauzäune Zu errichten. Bei 
Baumaßnahmen ist darauf zu achten. dass insbesondere der 
Wurzelbereich und der Stammfuß von Bäumen nicht beschädigt wird‘ Das 
Verlegen von Ver— und Entsorgungsleitungen im Bereich der 
Baumscheiben ist nicht zulässig. 
Zufahrten und Zuwege Sollen zwischen den Gehölzstandorten angelegt 
werden. 
Baustelleneinrichtungen sind ausschließlich auf 
zukünftig ver iegelten Flächen Zu errichten. 

gegenwärtig oder 

Für den Oberbodenabtrag und dessen Lagerung ist die DIN 18195 
anzuwenden. 
Die nach den Festsetzungen gepflanzleh Bäume/Sträucher sind zu 
pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Pflanzen müssen ersetzt werden. 
Zäune sind mit einer Bodenfreiheit von mindestens 1 5 cm anzulegen. 
Der Meldepflicht bei der Entdeckung von 
nachzukommen. 

Bodendenkmälern ist 

Die grünordnerisohen Maßnahmen, inkl. aller Minderungs— und 
Ausgleichsmaßnahmen sind in einem Zeitlich direkten Zusammenhang mit 
dem Vorhaben zu verwirklichen, 

Die im Teilplan 1a enthaltenen Festsetzungen für die Teilfläche. wurden 
im Rahmen des ökologischen Fachbeitrages (siehe in diesem 
Zusammenhang die folgenden Planzeichnungen .‚Bestandsplan 
Biotoptypen" und ‚.Maßnahmenplan“) erarbeitet und ergeben sich 
unmittelbar aus der Ausgleichsverpflichtung des 5 1a BauGB‘ 

Zur Durchsefzung der Kompensationsmaßnahmen außerhalb des 
Setzungsgebietes sind Zuordnungsfestseizungen getroffen. Durch diese 
wird erreicht. dass die Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft 
vom Verursacher zeitnah zur Durchführung der Baumaßnahmen 
durchgeführt wird. 
Die Maßnahmen, die außerhalb des Satzungsgebietes nach g 34 Abs.4 
Nr.3 BauGB zur Kompensation erforderlich sind. sind über städtebauliche 
Verträge zwischen der Stadt Erkner und dem Eingriffsverursacher 
abzusichern Die städtebaulichen Verträge sind entsprechend der 
Zuordnung der Maßnahmen auf die Eingriffsverursacher abzufassen. Die 
städtebaulichen Verträge sind regelmäßig vor Erteilung der jeweiligen 
Baugenehmigungen rechtsgültig abzuschließen. 
Die Maßnahmen sind durch einen geeigneten Fachbetrieb auf Kosten des 
Eingriffsverursachers auf Veranlassung der Stadt Erkner durchzuführen‘
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Die Ausgleichsflächen sind in Besitz der Stadt Erkner; sie ist daher dauerhaft hierüber verfügungsberechtigt. 
Die Zuordnung der Maßnahmen zu den Eingriffsgrundstücken erfolgt nach 
den FIäChenanteilen der Grundstücke in der Satzungsteilfläche. 
Die Absicherung der Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des 5 1a AbSÄB 
BauGB und die Sicherstellung ihrer Durchführung erfolgt mit Hilfe von 
städtebaulichen Verträgen gern. ä 11 Abs.1 Nr.2, 2.Fall, de die Stadt 
Erkner vor Erteilung einer Baugenehmigung auf der Eing ffsfläche mit 
dem Eingriffsverursacher abzuschließen hat. In diese Städtebaulicher) 
Verträge sind die Inhalte und Modalitäten, wie Sie in den 
Detaildarstellungen Der Teilflächen 1a, 1b und 2 aufgeführt sind (dort 
genannt unter textlichen Festsetzungen und Zuordnungsrestserzungen 
sowie Hinweisen) voll inhaltlich zu übernehmen. Hierfür garantiert die 
Stadt Erkner. Auf diese Weise ist Sichergestellh dass der 
Eingriffsverursacher den erforderlichen Ausgleich durch geeignete 
Maßnahmen auf eigene Kosten und auf geeigneter Fläche, auf der die 
Nachhaltigkeit der Pflanzungen gewährleistet ist. ausführt; Es wird 
ausdrücklich darauf verz htet. gern. 55 1353 bis c BauGB zu verfahren. 
weil die Stadt nicht über eine Kostenverteilungssatzung verfügt und diese 
auch nicht für diesen Speziellen Fall erlassen Will. Der Stattdessen 
besohrittene Weg der Absicherung über städtebaulichen Vertrag ist eine 
adäquate Problemlösung Sie ist gleichermaßen rechtskcnform und dazu 
besser geeignet. die Situation im Einzelfall bis ins Detail Zu regeln. 
Darüber hinaus Wurden die Pflanzlisten. die im Teilplan enthalten Sind. aus 
dem Ökologischen Fachbeitrag entwickelt Pflanzmaßnahmen der 
textlichen Festsetzungen beziehen sich in ihren Inhalten auf die hierin 
aufgeführten Pflanzen .
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5.2 Teilfläche 1b „Westlich Wuhlhorster Straße“ 

|n den Bereichen 1a und 1b ist beabs htigt den vorhandenen im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil westsel Ig entlang der Wuhlhorster 
Straße durch bislang unbebaute Grundstücke zu ergänzen 
Die Flächen sind durch die vorhandene Bebauung in erster und zweiter 
Reihe entlang der Wuhlhorster Straße eindeutig geprägt Mit der 
Einbeziehung dieser Flächen wird eine nachvollziehbare Grenze zu den 
Niederungswiesen des Bretterschen Grabens geschaffen. 
Das Fehlen einer solchen. deutlich ablesbaren Grenze zum Naturraum hat 
in der Vergangenheit immer wieder zu Unverständnis und Unmut bei 
bauplanungsrechuichen Entscheidungen geführt. Der Siedlungsrand ist 
derzeit sehr unregelmäßig ausgebildet, 
Mit der Einbeziehung der Flächen im Zuge dieser Satzung wird erstmalig 
eine eindeutig begründbare Grenze des Siedlungsbereichs geschaffen. 
Die Erschließung ist entweder durch direkten Zugang von der Wuhlhorster 
Straße oder aber durch die (vorhandene) Verlängerung der Grabenstraße 
gesichert. 
Es handelt sich bei dem von dieser Satzung erfassten Bereich um ein 
Fläche von 130 m x 27 rn und um eine weitere Fläche von 30 m x 35 m. 
Der Bereich der Flächen 1a und 1b ist durch vorhandene Bebauung in die 
Tiefe, die nicht nur durch Nebenanlagen. sondern auch durch 
Wohngebäude gebildet wird. geprägt Durch die Flächen der 
Einbeziehungssatzung wird die Bebauung nicht tiefer in den Bereich der 
Spreewiesen hineingeführt als es die vorhandene Bebauung bereits tut‘ 
Art und Maß der bau|ichen Nutzung sind eindeutig bestimmbar. Auch die 
Art der Erschließung kann sich nach der Eigenart der näheren Umgebung 
beurteilen lassen. Außerdem stellt die vorhandene Grabenstraße selbst 
eine öffentliche Tiefenerschließung dar. Der westlich des vorhandenen 
Bebauungsrandes sich anschließende Freiraum „Niederungswiesen der 
Spree", gleichzeitig Überschwemmungsbereich. bleibt unberührt 

Im Zusammenhang mit der Erstellung der möglichen Bebauung auf der 
Teilfläche werden die folgenden Hinweise zur Beachtung gegeben : 

Die im Planungsgebiet vorhandenen vitalen Bäume sind entsprechend der 
Baumschutzsalzung zu erhalten und bei Ausfall zu ersetzen-L (Ca. 250 rl'l= 
des Feldgehölzes sollen erhalten bleiben); 
Während der Bauphase sind gegebenenfalls Vorkehrungen zum Schutz 
der Bäume nach der DIN 18920 zu treffen. Als Baumschutz sind vor 
Beginn der Bauarbeiten ortsfeste Bauzäune zu errichten. Bei 
Baumaßnahmen ist darauf Zu achten. daß insbesondere der 
Wurzelbereich und der Stammfuß von Bäumen nicht beschädigt wird. Das 
Verlegen von Ver— und Entsorgungsleitungen im Bereich der 
Baumscheiben ist nicht Zulässig.
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Zufahrten und Zuwege sollen zwischen den Gehölzstandorten angelegt werden. 
Beustelleneinrichtungen sind ausschließlich auf gegenwärtig oder zukünftig versiegelten Flächen zu errichten. 
Für den Oberbodenabtrag und dessen Lagerung ist die DIN 18195 anzuwenden. 
Die nach den Festsetzungen gepflanzten Bäume/Sträucher sind zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Pflanzen müssen ersetzt werden. 
Zäune sind mit einer Bodenfreiheit von mindestens 1 5 Cm anzulegen. 
Der Meldepflicht bei der Entdeckung von Badendenkmälern ist nachzukommen. 
Die grünordnerisohen Maßnahmen. inkl. aller Minderungsf und Ausgleichsmaßnahmen sind in einem Zeitlich direkten Zusammenhang mit dem Vorhaben Zu Verwirklichen, 

Die im Teilplan 1b enthaltenen Festsetzungen für die Teilfläche, Wurden 
im Rahmen des ökologischen Fachbeitrages (Siehe in diesem Zusammenhang die folgenden Planzeichnungen „Bestandsplan Biotoptypen“ und „Maßnahmenplan“) erarbeitet und ergeben sich unmittelbar aus der Ausgleichsverpflichtung des s 1a BauGB. 

Zur Durchsetzung der Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Satzungsgebietes sind Zuordnungsfestsetzungen getroffen. Durch diese wird erreicht, dass die Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft vom Verursacher zeitnah zur Durchführung der Baumaßnahmen durchgeführt wird. 
Die Maßnahmen, die außerhalb des Satzungsgebietes nach s 34 Abs.4 Nr.3 BauGB Zu!" Kompensation erforderlich sind. sind über städtebauliche Verträge zwischen der Stadt Erkner und dem Eingriffsverursacher abzusichern. Die städtebaulichen Verträge sind entsprechend der Zuordnung der Maßnahmen auf die Eingriffsverursacher abzufassen. Die städtebaulichen Verträge sind regelmäßig vor Erteilung der jeweiligen Baugenehmigungen rechtsgültig abzuschließen. 
Die Maßnahmen sind durch einen geeigneten Fachbetrieb auf Kosten des Eingriffsverursachers auf Veranlassung der Stadt Erkner durchzuführen. 
Die Ausgleichsflächen sind ir| Besitz der Stadt Erkner; Sie ist daher dauerhaft hierüber verfügungsberechtigt. 
Die Zuordnung der Maßnahmen zu den Eingriffsgrundstücken erfolgt nach den FIächenanteilen der Grundstücke in der Satzungsteilfläche.
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Die Absicherung der Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des 5 1a Abs.3 
BauGB und die Sicherstellung ihrer Durchführung erfolgt mit Hilfe von 
städtebaulichen Verträgen gern. 5 11 Abs.1 Nr‘2, 2Fau, die die Stadt 
Erkner vor Erteilung einer Baugenehmigung auf der Eingrffsfläche mit 
dem Eingriffsverursacher abzuschließen hat In diese städtebaulichen 
Verträge sind die Inhalte und Modalit ten. wie Sie in den 
Detaildarstellungen Der Teilflächen 1a. 1b und 2 aufgeführt sind (dort 
genannt unter textlichen Festsetzungen und Zuordnungsfestsetzungen 
sowie Hinweisen) voll inhaltlich zu übernehmen Hierfür garantiert die 
Stadt Erkner, Auf diese Weise ist sichergestellt. dass der 
Eingriffsverursacher den erforderlichen Ausgleich durch geeignete 
Maßnahmen auf eigene Kosten und auf geeigneter Fläche, auf der die 
Nachhaltigkeit der Pflanzungen gewährleistet ist. ausführt, Es wird 
ausdrücklich darauf verzichtet. gern. 55 1353 bis o BauGB zu verfahren. 
weil die Stadt nicht über eine Kostenverteilungssatzung verfügt und diese 
auch nicht für diesen Speziellen Fall erlassen will. Der stattdessen 
beschrittene Weg der Absicherung über städtebaulichen Vertrag ist eine 
adäquate Problemlösung Sie ist gleichermaßen rechtskonforrn und dazu 
besser geeignet. die Situation im Einzelfall bis ins Deta" zu regeln. 
Darüber hinaus Wurden die Pflanzlisten. die im Teilplan enthalten sind. aus 
dem ökologischen Fachbeitrag entw kelt. Pflanzmaßnahmen der 
textlichen Festsetzungen beziehen sich m ihren Inhalten auf die hierin 
aufgeführten Pflanzen .
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5.3 Teilfläche 2 „Süd ch Warengenossenschaf “ 
Die einbezogene Fläche 2 Schließt am Kurpark—Center an und endet am 
Privatweg, der zum Lindwall führt. 
Bei dieser Fläche handelt es sich um einen straßenbegleitenden Streifen Baufläche entlang der Ortsdurchfahrt der L 30 / Neu—Zittauer—Straße von 
240 m Länge, der ausschließlich das auf Straßenniveau aufgeschüttete 
Gelände beinhaltet, 
Die Fläche soll die beidse tige Anbaufähigkeit der Neu—Zittauer—Straße bei 
gleichze tiger Schaffung e ner angemessenen onseingangssituation von 
Süden in den geschlossenen Stadtbereich ermöglichen. 
Die Zukünftige Bebauung hat den aufstehenden Gehölzbestand mit entsprechendem Sohutzabstand zu berücksichtigen. 
Im Süden wird die Fläche soweit zurückgenommen, dass die natürliche, 
Vorhandene Grüneinbindung erhalten bleibt und für die Einbindung der Neubebauung in dle Landschaft sorgt. 
Hierdurch wird gleichzeitig sichergestellt. dass die Bebauung nicht in die 
sich hier südlich anschließende Trinkwasserschutzzone m hineinreicht 
Es wird ausdrück ch darauf Verzichtet. die Tiefenbegrenzung der Bebauung durch e e Baugrenze festzusetzen. da aufgrund der relativ ungenauen Kartengrundlage keine hinreichend genaue Bestimmung dieser grenze in der Örtl chkeit möglich ist. Stattdessen wird der maximal 
zulässige rückwärtige Rand der Bebauung in der textlichen Festsetzung 
Nr.1 verbal beschrieben. So kann eindeutiger gewährleistet werden. dass 
d Bebauung in ihrer Tiefe nicht in den naturbelassenen 
Niederungsbereich hineinreicht. 

Im Zusammenhang mit der Erstellung der möglichen Bebauung auf der Teilfläche werden die folgenden Hinweise zur Beachtung gegeben : 

Die im Planungsgebiet vorhandenen vitalen Bäume sind entsprechend der 
Baumschutzsatzung zu erhalten und bei Ausfall zu ersetzen. (ca. 480 I"|"|2 
des mit Überschirmten GehÖIZeS Sollen erhalten bleiben; Weitere 4 Einzel— 
Bäume des Gehölzes Sollen auf den Grundstücken erhalten bleiben). 
Während der Bauphase sind gegebenenfalls Vorkehrungen zum Schutz 
der Bäume nach der DIN 18920 zu treffen. Als Baumschutz sind vor 
Beginn der Bauarbeiten ortsfeste Bauzäune zu errichtenÄ Bei 
Baumaßnahmen ist darauf zu achten. dass insbesondere der 
Wurzelbereich und der Stammfuß von Bäumen nicht beschädigt wird. Das 
Vefiegen von Ver— und Entsorgungsleitungen im Bereich der 
Baumscheiben ist nicht Zulässig.
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Zufahrten und Zuwege sollen zwischen den Gehölzstandoflen angelegt werden. 
Baustelleneinrichtungen sind ausschließlich auf gegenwärtig oder zukünftig versiegelten Flächen zu errichten. 
Für den Oberbodenabtrag und dessen Lagerung ist die DIN 18195 anzuwenden. 
Die nach den Festsetzungen gepflanzten Bäume/Sträucher Sind zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Pflanzen müssen ersetzt WerdeI‘L 
Zäune sind mit einer Bodenfreiheit von mindestens 15 Cm anzulegen‘ 
Der Meldepflicht bei der Entdeckung von Bodendenkmälern ist nachzukommen. 
Die grünordnerischen Maßnahmen, inkl‘ aller Minderungs— und Ausgleichsmaßnahmen sind in einem zeitlich direkten Zusammenhang mit dem Vorhaben zu verwirklichen, 

Die im Teilplan 2 enthaltenen Festsetzungen für die Teilfläche, wurden im Rahmen des ökologischen Fachbeitrages (siehe in diesem Zusammenhang die folgenden Planzeichnungen „Bestandsplan Biotoptypen“ und „Maßnahmenplan“) erarbeitet und ergeben sich unmittelbar aus der Ausgleichsverpflichtung des 5 1a BauGBÄ 

Zur Durchsetzung der Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Satzungsgebietes sind Zuordnungsfestsetzungen getroffen. Durch diese wird erreicht. dass die Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft vom Verursacher zeitnah zur Durchführung der Baumaßnahmen durchgeführt wird, 
Die Maßnahmen, die außerhalb des Satzungsgebietes nach 5 34 Abs‚4 Nr.3 BauGB zur Kompensation erforderlich sind, Slnd über Städtebauliche Verträge Zwischen der Stadt Erkner und dem Eingriffsverursacher abzusichern. Die städtebaulichen Verträge sind entsprechend der Zuordnung der Maßnahmen auf die Eingriffsverursacher abzufassen. Die städtebaulichen Verträge sind regelmäßig vor Erteilung der jeweiligen Baugenehmigungen rechtsgültig abzuschließen. 
Die Maßnahmen sind durch einen geeigneten Fachbetrieb auf Kosten des Eingriffsverursachers auf Veranlassung der Stadt Erkner durchzuführen. 
Die Ausgleichsflächen sind in Besitz der Stadt Erkner; sie ist daher dauerhaft hierüber verfügungsberech gt. 
Die Zuordnung der Maßnahmen zu den Eingriffsgrundstücken erfolgt nach den FIäCher‘lanteilen der Grundstücke in der Satzungsteilfläche‘ 
Die Absicherung der Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des s 1a Abs.3 BauGB und die Sicherstellung ihrer Durchführung erfolgt mit Hilfe von
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städtebaulichen Verträgen gern. 5 11 Abs.1 Nr.2, 2.FaII, d'e die Stadt 
Erkner vor Erteilung einer Baugenehmigung auf der Eingrlffsfläche mit 
dem Eingrifisverursacher abzuschließen hat. In diese städtebaulichen 
Verträge sind die Inhalte und Modalitäten. wie Sie in den 
Detaildarstellungen Der Teilflächen 1a, 1b und 2 aufgeführt sind (dort 
genannt unter textlichen Festsetzungen und Zuordnungsfestsetzungen 
sowie Hinweisen) voll inhaltlich zu übernehmen. Hierfür garantiert die 
Stadt Erkner. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der 
Eingriffsverursacher den erforderlichen Ausgleich durch geeignete 
Maßnahmen auf eigene Kosten und auf geeigneter Fläche. auf der die 
Nachhal keit der Pflanzungen gewährleistet ist. ausführt. Es wird 
ausdrückllch darauf Verzichtet, gern. 55 1353 bis C BauGB zu Verfahren. 
weil die Stadt nicht Über eine Kostenverteilungssatzung verfügt und diese 
auch nicht für diesen speziellen Fall erlassen Will. Der stattdessen 
beschrittene Weg der Absicherung über städtebaulichen Vertrag ist eine 
adäquate Problemlösung Sie ist gleichermaßen rechtskonform und dazu 
besser geeignet, die Situation im Einzelfall bis ins Detail zu regeln. 
Darüber hinaus wurden die Pflanzlisten. die im Teilplan enthalten sind, aus 
dem ökologischen Fachbeitrag entwickelt. Pflanzrflaßnahmen der 
textlichen Festsetzungen beziehen sich in ihren Inhalten auf die hierin 
aufgeführten Pflanzen Ä
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5.4 Te fläche 3 „Heim Gottesschui’z" 

Das Heim Gottesschutz stellt eine geschlossene Anlage dar. die sozialen 
Zwecken dient. Der Flächennutzungsplan stellt die Fläche insgesamt als 
Sonderbaufläche dar. 
Zur Abrundung des bestehenden Areals und zur reibungslosen 
Vervollständigung des Angebots an Einrichtungen im Bedarfsfall Sollen die 
Flächen am Rande des bebauten Ortsteils durch die Satzung einbezogen 
werden. 
Das Gesamtareal des Heims Gottesschutz umfasst eine Fläche von 5 
Hektar, die durch Bebauung und Freiflächen geprägt i t. Art und Maß der 
baulichen Nutzung ist eindeutig bestimmbar und die Erschließung ist 
vorhanden. wenn auch verbesserungsbedürflig. Gewicht und 
städtebauliche Prägung des Gesamtareals weisen das Gelände eindeutig 
als im Zusammenhang bebauten Ortsteil aus, in welchen die hier als 
Satzungsfläohe nach 5 34 AbSÄ4 fÄ3 BauGB Vorgesehene Fläche 
einbezogen werden kann. 
Der gesamte Bereich dieser Teilfläche 3 liegt innerhalb der 
Trinkwasserschuizzone III (Siehe auch Flächennutzungsplan der Stadt 
Erkner). Hier ist bei Baumaßnahmen auf die besonderen Maßnahmen und 
Vorkehmngen zum Schutz des Trinkwassers zu achten. 

lm Zusammenhang mit der Erstellung der möglichen Bebauung auf der 
Teilfläche werden die folgenden Hinweise zur Beachtung gegeben : 

Die im Planungsgebiet vorhandenen vitalen Bäume sind entsprechend der 
Baumschutzsatzung zu erhalten und bei Ausfall zu ersetzen (2 Laubbäume Sollen erhalten bleiben). 
Während der Bauphase sind gegebenenfalls Vorkehrungen zum Schutz 
der Bäume nach der DIN 18920 zu treffen. Als Baumschuiz sind vor 
Beginn der Bauarbeiten ortsfeste Bauzäune Zu errichten‘ Bei 
Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass insbesondere der 
Wurzelbereich und der Stammfuß von Bäumen nicht beschädigt wird. Das 
Verlegen von Ver— und Entsorgungsleitungen im Bereich der 
Baumscheiben ist nicht Zulässig. 
Zufahrten und Zuwege sollen zwischen den Gehölzstandorten angelegt 
werden. 
Baustellenein 'chtungen Sind ausschließlich auf gegenwärtig oder 
Zukünftig versiegelten Flächen zu errichten, 
Für den Oberbodenabtrag und dessen Lagerung ist die DIN 18195 
anzuwenden.
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Die nach den Festsetzungen gepflanzten Bäume/Sträucher sind zu 
pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Pflanzen müssen ersetzt werden. 
Zäune sind mit einer Bodenfreiheit von mindestens 1 5 cm anzulegen. 
Der Meldepflicht bei der Entdeckung von Bodendankmälern ist 
nachzukommen. 
Die grünordnerischen Maßnahmen. inkl. aller Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind in einem zeitlich direkten Zusammenhang mit 
dem Vorhaben ZLI verwirklichen. 

Die im Teilplan 3 enthaltenen Festsetzungen für die Teilfläche, Wurden im 
Rahmen des ökologischen Fachbeitrages (siehe in diesem Zusammenhang die folgenden Planzeichnungen ‚.Bestandsplan Biotoptypen" und „Maßnahmenplan“) erarbeitet und ergeben sich unmittelbar aus der Ausgleichsverpflichtung des 5 1a BauGB. 

Ebenfalls aus dem ökologischen Fachbeitrag wurden die Pflanzlisten 
entwickelt, die im Teilplar‘l enthalten sind, Pflanzmaßnahmen der textlichen 
Festsetzungen beziehen sich in ihren Inhalten auf die hierin aufgeführten 
Pflanzen .
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Satzung der Stadt Erkner gemäß 5 34 Abs.4 Ziffer 3 BauGB —- 
Detaildarstellung 1a und 1b „WestL Wuhlhorster Straße“ 
Lageplan 1:1 ooo (Vergrößerung Flurkarte, Gemarkung Erkner, Flur 4) mit ergänzender Gebäudedarstellung) Geltungsbereich des Satzungsteils _ „Westlich Wuhlhorster Straße 1a“ - 

Pflanzfläche (textl. Festsetzung Nr. 4):



Zuordnungsfestselzung 
Dta Maßnahmen der xexmonen Festsetzung Nmo werden gemäß 5 e Aal 
1a smz 2 BauGB den asugmnasmcksm Gamarkung Erknar, Flur 4, aus‘m 
cke 955. 922 und 9531m Verhällnls 
der im Satzungshereich genaen Flachenantelle zugeurunal z 

F|urstuck 955/954 Flurstück 922 | Flurstück 859 

Texmche Festseizungen 
(„.m EauGE 5 s (1) Nr. 2c: und Nr.25 a‚b) 

Nicht ubarbaulg odar „mm varslagalla Grunustucks- 1. flachen 5m: zu begrunen. 
g Je angefangene 2cm m= Gmndslucksflache |5? e\r\ 05524 

baum der Lls|e 4 zu pflanzen. (insgesamt 4 Bäume mogl ch). Vor, h hannane Bestandshsume sma zuzurechnen-L MERHE "“3 
Eaumuflanzung Antell 5 Stuck Amen 3 qck n el m. u an e i e . m 3 5653:3; 45:53:1e x Es m u r |. st 1c oder m n Strauche 12 smck Anm" 4 Stock 

. m der In der zeichnerischen Darstellung gekannxglchnglen Pflanzfls- 
ehe (3 m breit) slnd Sträucher der Liste 2 zu pflanzen, Die Paar-7 
zung soll am suaucn pro 2 Quadratmeter bauagan Hinweise 

m2 Maßnahman‚ me außerhalb das sauungsgabxeees nach 5 34 Abs 4 5 m. Fassaden von Wenngebauam 5m. zu „am w. m. 25% m 
Fassademm‘ge m“ 5°““"5' "r": K'e“er9"5"18" "3' L'S‘e 3 =u 56* Nr a BauGB zur Kernpansaunn erforderlich sind. s|na über städtebauliche 
9mm?" Verträge zwischen der Stadt Erkner und‘ Zem (Exngrnfrr‘sveg‘gsaänerdabzu, „mm. me mmmmichen „wage 5 r. an Spreu er. er „m „um; 

E Sägfiegrxäwfi 22:,..295"5,:„Vmefifsgsxzizq:35533;"; 7;: der Maßnahmen auf „ie Wärmflamsaehw anpassen. Die Samen”. 
grunen g llchen Venraga sind regelmäßig vor Erteilung der Jewelllgen Eauganah- 

l m gungen rachcsgülllg abzuscnhaßen. 
F hb m b r K ‘ d 1 Dachs, ‚m. am, „e. „n m. wen. m 3.5 10- 5m „um z„ „e. Die Maßnahmen s „a „um. man gee.g„e.e„ 3c e a au „s er. es 

grünen g g g Elngnffsvemrsachers auf Veranlassung der Stadt Erkner durchzufuhren‚ 
s am; am ‚m. „gck“ aus An.“ am um 5 zu „.mmnanzen 
s wage vor. Vememnachen am“ vor. m.s.e..„m.ze„ sind weh 

Ckerungsfähig herzuslallBrL 
1o. Für 4 smck basemgxe Bäume n die Neupflanzung von 

lnsgesaml 12 Bäumen 1‚ Ordnung nach Liste 1a. vorzu» 
Sehen. s.e slnd außerhalb der Eingrlffsflächs auf dem mckwanigen Frelgglanda Gar städtischen Klndanagesstäue Lange Straßa gern 
folgendem nurkanensusscnnm zu pflanzen z 

elchsfläche f r Eln rlffe r r F ehe 1a 
Maßstab: 1:25.00 

Aus 
Gemarkuno Erknar 
Flur 4 
Flurstücke sas. 666. 671 

Pflanzl iste 
Fflanzqualitäten 
Bäume und Sträucher sollen In den vergeuden 
Guallta(en verwendet werden: 
Baumpflanzunaen mind. 2x verpn sm 1042 cm 
Sträucher mlna. 1 x verp .. H 60400 er“ 
Kompensallansmaßnahmen außerhalb Ge|luflgs> 
bereich: Forstbeumachulpflanzen. Altar 1+2. Gresaa so-eo 
Anmerkung 
Baum 1‘ Ordnun Gmßbnuma, höher als zo m 
Saum 2. Ordnung Mmelgroße Baume. bis 15 m 
Baum 1 Ordnung' Kumnbaumg 7—12 (15) m Gmßslraucher 3—5 (7) rr| Normalsu’äuchar / muttelgroße Suaucher bis 3 m 

Llste 1a: Bäume 1A Ordnung 
Pflanxung Im mum man. GmbH-(Lux- 
Acer D|alanoides SplIz-Ahum 
Acer Dseudnplakanus Berg-Ahorn 
Alnus gluunosa Erle 
Betula Dubescens MoarwBlrka 
Fagus aylvatlca Relbuche 
Plnus sylvesms Gemeine Klarer 
Quarcus pelrasa Trauban-Elcho 
Quercus robur Stiel-Eiche 
Sa allza Silber-Weide 
T curdata Wlnlerlnda 
Ulmue mehre. BergAlJlrno 
Ulmus iaavls Flanar Ulme 
Ulmus mlnnr Feld-Ulme 

Bäume 2. Ordnung Faun". um: .„r Gmmmmn Liste 1b: ‚ „man; 
Feld-Ahorn Acer Campeslre 
H nbucha Caruinus helulus 

Malus syivsstris WIId-Apfel 
Mas us germanica Deuxsche Mlspel 
Pupulus (ramula Espe 
Prunus panus Trauben 
Pyrus communis Wild-Birne 
Serbus aucuparla Ebemscha 
Scrbu: Iniermelfla Mahlbeere 
Tllla ceraala Greensplre WInler>Llnde 

sehe 

Liste 1.:: Bäume 3. Ordnung ‚ ”man" «n m- ommmwg van st— pvulx-n ‚ man. am." 
KusekAhom Sand»slrka 
Trampelanbaum 
Kuge Reblnia 
Rotuum 

Acer plalanalues Globasum 
Eatula Dendula Yeunau 
Cslalna bignonlomes Nana 
Rublnia paeudoscacla 
Cralaagus Iaevlaata 

Liste z. 
_ 'ur wecken. an 'Cuchl. summa. ‚w. Gnaden _ N|«.mn.‚m.ma. 
Curnus sangulr‘les 
Corylus avallana lsegus Iaevlaam nÄ Crataegus mononyna Baums Amen „‚ Sorten 
Euonymus europaaa 
Frafluula alnus Lunicam xyloslaum Prunu: spinosa 
Prunus paaus 
Rharnnus catharllcu: 
Rlbes nlgrum 
Ribes rubrum 
Riban uvaicrlspa 
Rose canlna 
Rubus fructlcosus 
Rubus idaeus 
Sa capraea 
Sallx clnerea 
Sallx fragllls 
Sallx purpurea 
Sallx manaa 
Sallx vlmlnalls 
Sambucus nlgm 
Vlburnum Opulus 
Genlsla germaruca 
Ganisxa finster-|3 
Juniparus commurfls 
Sarolhamnus scoparlus 
Vacc nium myn Ilus 
Vac< nlum llsilaaea 

Lis‘e 3: ‚ Fallada". D-chbaimnungan 
Clenuatls spec‚ 
Hadem ha 
Humulus Iupulus 
Lcnl:era caarwouum 
Lonlcera Derlclyrnenurn 
Pannenoclssus qulnqueio a 
Rosa spec. 
Solanum dulcamara 
Alnls vlnlfera 
Liste 4: ‚ am“. OMIAnd-r 
Cydulfla oblonaa Juglans regla 
Malus domaslkm m Sorten Ma pllus garmahlca samus aucuparla Moravlca Sorbus domeanca Fruflus avlum 
Prunus oamsus 
Prunus domesuna 
Pyrus communls 

Liste 5: 
Acw mmpeatre 
Bu>us sempervlrena 
Carplnus uewlus 
Cnrnus sangulnaa 
Cralaegus maneayna 
Liguslrurfl vulgare 
Lcrllcera werulaa 
Lor Icera Xylosleum 
Tayus baccala 

Sträucher 

äoter Hanrlagel 
aaal 

Zweigriffl. Welßacrn 
Elngfiffl. Weißdorn 
Deutzle 
Pranenhmchen 
Faulbsum Geißblatt 
Schiene 
Taubanklrsche 
Pureler-Kreuzdorn 
SchwÄJnhannlsbesrn 
Rote Jchannlsbeere Slachalbaarc 
Hundsmse 
Brombeere 
Hlmbeere 
Sa ‚Wende Grau-Walde 
Bruch-WG e 
Purpur—W 
Mandehwe de Korbiwelde 
Schwarzer Holunder GewohnL Schneeball 
Deutscher einster 
FarbervGinsler 
Wacholder 
Sesanfllnster Haldnlbugre 
Preiselbeere 

Schling- und Kletterpflanzen 
Waldrebenimen 
Efeu 
Hapfen 
Wahlnechendes Geißblatt 
Wald—Gelßblan 
Wilder Wein. m Sorten 
Klanerroaen 
amm—sußer Nachtschatten 
Weinrebe 
obstgehnlze 
Ecma cum- 
Walnuss 
KununAprel Deutsche Mlspel 
Eßbara Eberascha 
Spelerllns Vagal- saß-Kirsche 
sauer—‚qmm... 
Pflaume 
Kulturblrns 

Heckenpflanzen 
FaldiAhcm 
Buchsbaum Halnbuche 
Hannegel 
Weißdorn nushsr Heckenklrsche 
Rote Heckenklrscha 
Elbe 

flimaßgeq 

6unpumfiaa 
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Saizung der Stadt Erkner gemäß 5 34 Abs.4 Ziffer 3 BauGB Detaildarste Iung 1b „West Wuhlhorster Straße“ 
Lageplan 1:1 ooo (Vergrößerung FIurkarte. Gemarkung Erkner. Flur 4) mit ergänzender Gebäudedarstellung) 

II 

Geltungsbereich des satzungsteils 
— „Westlich Wuhlhorster Straße 1 b“ : 

Pflanzfläche (textl. Festsetzung Nr. 4):
L 

Gemarkung Erknar Maßstab: 12500 
Flur 1 
Flurstücke 542 und 544
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‘Y . 
Satzung der Stadt Erkner gemäß 5 34 Abs.4 Ziffer 3 BauGB Detail rstellung 2 : „ Südlich Warengenossenschaft “ 

:1000 ( ergrößerung Flurkarte, Gemarkung Erkner. Flur 5) q w n 

Geltungsbereich des Satzungsteils - „Südlich Warengenossenschaft 2“ : 

Lageplan 

Nachrichtllche Darstellungen : 

Geplanter Straßenausbau ” 
der Neuzittauer Str. mit 

Ä begleitendem Radweg o
w o



Taxtliche Fästsäiungen 
‚.m BIUGE 9 9 (1) Nr. A20 um: Nr. 25 a.l:) 

u,

a 
1o. 

1‘|‚ 

Dle zulasslgen baulichen Anlagen dürfen nur Innerhalb alnar 
maxlmelan Bautiefe van 25m vom Straßenrand arrichtel werden 
Diese maximale Ausnutzung kann .m Namen w|e Im Sudan nicht 
durchgängig arrelchl werden Hlar |5: uns namnicne Grenze dar 
Aufschaltung maßgaband‚ Bebauung muss mmaesmns 1.00"! 
von der soscnungsonerkame entfernt selrL 
Nicht überbauxe Odar nncm versiegelte Grundstücksflächen sind xu 
begrunen‚ 
JE angefangana 20c: m1 Grundstücksfläche |5: eln Laubbaum z, cm, 
nung nach uns 1:. oeer aln obsmaum nach Liste 4 zu pflanzarL 
Vorhandana Bastandsbaume sind anzurachnan‚ 
Prlvale S|euplalze sind rrut Baumen (Liste 1c) aaar m1! su—aucnem 
ds( Liste 2 emzugmnen. 
In der in der zeichnerischen Darstellung gekennzeichnatan Flache 
sma zur Anreicherung 5 Weidengabusche (Liste 2) zu pflanzen, 
D|e Fassaden von Wohngebäuden sind zu elnam Tai von 25% der 
Fassaderflange mn Schllng- unu K|ensrpflanzen der um- a zu bei 
grauen n Außenwände und Dächer von Garagen sowie dle Dächer von 
Carpur‘ls slna mit Schllng» und Kneuerpnanzen der Liste 3 zu begr07 
„am 
Dächer ‚m: einer Nelgung von Werngar als m- sind amenslv zu nach 
grünen. 
zauna Blnd mn Hecken aus Anan der ums 5 zu hintervflanzerL 
Beläge von Verkehrsflächen sowie von Kß>Sla|lplämen slnd vom:- 
ekerungsfahlg ngrzusmuam 
Als Ausgleich für Eingriffe In am Scnunmer Flure/Fauna um: Enden 
wird die Anpflanzung einer Landscha'lshecke bzw. der Au'bau eines 
Waldsaums als Begnenzung des sladuschan Waldchens zwischen 
Pfa|zer Straße und Euchhomtar Straße gegenüber dem Straßenraum 
am NauZInauBr smarse von 100m x 5m ‚ 1—2 Pflqm der uns 2 last— 
Beselzl. 

Zuordnungsfestsetzung 
Die Maßnahmen der textlichen Festsetzung Nr.1 1 werden gemaß 5 5 Abs‚1a 
Satz 2 BnuGB dem Baugrunaswck Gemal’kung Erknar, Flur 5. Flurstück 
12a / 125 (gleicher agamumen zugeordnex. 

Hinweise 
uns Maßnahmen, die außerhalb des Satzungsgebletes nach 5 34 Abs 4 
Nr.3 BauGB zur Kompensallon erfordanlch sind‘ um: über slädlabaunche 
Veflrage Zwlschen der Stadt Erkner und dem Enngrlnsvemrsacher abzu— 
s.cnam‚ D e smmebaunchan Verträge sind entsprachena der Zuordnung 
der Maßnahmun auf dla Eingnffsveruraacher anzunassen, Die Städtebau? 
Ilchen Vanrage slnd rageu'naßlg vor Erleuung derjewel igen Baugenehi 
mlgungen rechßgullig abzuschlleßerL 
Die Maßnahmen sind durch einen geelgnalen Fachbetrieb auf Kasten des 
Eingflffsvsrursachers auf Veranlassung der Stadt Erkner durchzuführerL 

r Eln riffe auf der Flak: e 

Gamarkung Erknar Flur s 
F urslock 512 

Pflanzllste 
Pflanzqualieäten 
Bäume und SIraucher scllsn In den folgenden Qualitäten verwendet werden: 
Baumpflanzunflen mlna. 2x verpfl sm 10.12 am 
Sträucher n-una, 1 x verpfl.. H 50.100 cm Kamnensallcnsmißnshmen außerhalb Genungs. 
beraich: Femmaumacnulpnanzen. Aller 1‘2. Grasse sovao 
Anmerkung 
Baum 1, Ordnung Grußbäume. hdher als 2o m 
Baum 2‚ Ordnung Mittelgroße Baums. bis 15 rn 
Baum a, Ordnung Kle|nbauma‚ 7.12 (15) rn 
Großskraucher 3* (7)1“ 
Normalslrau=har 1 mlne|große Sträucher bis 3 m 

|_ (e 1a Bäume 1. Ordnung ”um.“ um aum großo Gmndxlngkg 

Acer plalanoides Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus EerflfAhorn 
Alnus glullnusa Ene 
Egtula pubescens Moor-sxrke 
Fagus sylva a Rotbuche 
Pinus sylvestrls Gemeine K|efer 
Quercus pelraea Trauben-E|me 
Ouercus maur SneliEiche 
SaHx alba Silber—Walde 
Tina anrdata Wlnter-L\nde 
Ulmus glabra Eerg-Ulma um“: Iaavls Flauepulme 
U|mu5 mincr Feldiulme 
L'ste 1b Bäume 2. Ordnung ‚ ”um"; im n. „um und “v Gvundsxuekun 

FeldiAhorn Acur umpaslre 
Halnbuche Carplnus bemnus 

Malus sylveslrls WlldAADfsl 
MesDilus germanlca Dautscha Mlspel 
popums lremula Espe 
Prunus paaus Traubenklrsehe 
Pyrus communls Wlld>Birne 
Surbus aucupafla Ebaresaha 
Surbus Intermaals Mahlbeare 
Tllla curdala Greenaplre Wlnler>L|nde 

Liste 1c- Bäume 3. Ordnung 
_ Pninxuni «n .1... Oh ‚summa von sm 9mm ‚ kI-Ina e...“ 
Acar pnaeanaiaes Glohosum 
Belula pandula Yeung 
camlpa hlgnonluldes Nana 
Rohinia Daeudoacacla 
Crakaegus laavlqsks 

Kugel-Ahorn Sandislrke 
Trampelsnbaum 
Kugeuaomme 
Rokdam 

Llste 2 
_ Vnr Iroekcn. an. rauen: sununru 
_ wammm _ Nlad-mnulncm‘m 
Cornus sanaulnea 
Corylus avallana 
Cralaegus Iaevlgata agg. 
Oralasnua monugyna 
Deulzla Arten uA Sßnen 
Euonymus eurnDaaa 
Frangula alnus 
Lonloera xyloslaum 
Pmnus splnula 
Prunus padus 
Rhamnus mxnanlcus 
Rlbes n gmm 
Rlbes ruhrum 
Rlbes uvacnspa 
Rosa canlna 
Rubus rmcucasus 
Rubus idaaus 
Sallx capraea 
Sal clnarea 
sahx rrasnns 
SaHx purpurea 
Sallx manaa 
Sallx vlminalls 
Sambucus nigra Vlburnum opunus 
Genlsta germanu—a 
Genisla unmuria Junipem: mmmunis sammamnus scopaflus 
Vacclnlum mynmus Vacclnlum vRis-Idaes 

Liste 3: ‚ F... n... Dachh-urünunflan 
Clamatls spac‚ 
Hedera helix 
Humulus lupulus 
Lanacam caprlfnl um 
LanicBra Darlclymanum Fadhenuclssus quinquefuua 
Rasa spac. 
Selanum dulcarnara 
vms vlnlfera 

Liste 4: 
_ („mm omrnncar 
Cydßnla oblanga Juglans regla Malus dumestlca In sanen 
Mast: „s garrnal'flca 
Serbus sucupsna Mnravlca 
Sorbua Gumasflca 
Prunua avlum Frunu: ceraaus 
Frunus demasxir—a Fyrus commums 

Liste 5: 
Acer campaszm 
Buxus sempar—Ilrens carplnus betulus Ccrnus sangulnea Cratsagus mancgyna Liguslrum vulgare Lonh:era (Hermine Lonlcera xyloateum Taxus Baccale 

Sträucher 

Roter Hanrlenel 
Hagel 
zweuanm. Weißdorn 
Eingrm-L Walßclom 
Deutzlc Pfa'funhulchan 
Faulbaum 
Geißbmu 
Schlaha 
Taubenk flache 
PumieriKreuzdorn 
Schw.Johannlsbeere 
Rote Jchannlsbaara 
Stachelbeara 
Hundsrasa 
Emmbeere 
H beare sakwmde Grau-Walde 
Eruchvwelda 
Furpur—Welde 
Mandel-Weide Korb-Walde 
Suhwalxer Holunder 
GuwohnL Schneeball 
Deutscher Glnstar Farber-Glnster 
Wacholder 
Besengxnaner 
aeroemeere Fra|salbcnra 

Schl Ing- und Kleuerpflanzen 
WaldrebeniAnen 
Efeu 
Human 
Wohlriechandes Geißblatt 
Wald-Geißblatt Wllder Wein. In Sorten 
Knenermsan 
Einersußer Nachschauan 
Weinrebe 

Obstgehölza 
Echte oume 
Walnuss 
Kultur-Apfel 
Deutsche Mlspel 
Eßbsrs Ebemsche Saeierllng 
Vailel ‚ Süß-Kirsche 
sauer—Kirsche 
Pflaume 
Kulturblrne 

Hecken pflanzen 
Feld-Ahurn 
Buchsbaum 
Halhbuche 
Haflrlegel 
Weißdorn 
Liguslar 
Heckgnklrschs 
Rote Heckenklrsche 
Eibe 
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Satzung der Stadt Erkner gemäß 5 34 Abs.4 Ziffer 3 BauGB Detaildarstellung 3 : „ Helm Gottesschutz “ 
l 1 :1ooo -Verklelnerung Arhtl.LagepIan Hoffnungstaler Anstal— Lagep an ( 

Kerl vorn 14.09.1995 ) 
Geltungsbereich des Satzungsteils „Heim Gottesschutz 3“ ' 

Pflanzfläche (textl. Festsetzung Nr. 4): m



ext 
1.

2 

ehe Festsetzungen 
(96m. BauGB s 9 (1) Nr. 20 und Nn 25 a.b) 

N|chl uberbaute oder nicht verslegelle Grundstücksflächen sind zu 
begrnnem 
Je angefangene 200 m= Grundstücksfläche ist ein Laubbaum 2‘ 0rd» 
nung nach Liste 1b oder e n Obstbaum nach Liste 4 zu pflanzen; 
(insgesamt 6 Bäume möglich) Vorhandene Bestandsbäume sind an- 
zurechnen. 
Private Stellplätze sind mit Bäumen (Liste 1c) oder mit Sträuchern 
der Liste 2 einzugrunerL 
In der In der zelchnerlschen Darstellung gekennzelchnelen Pflanzflai 
ehe (2,5 m breit) sind Sträucher der Liste 2 zu pflanzen. Die Pflan- 
zung soll ein Strauch pro Quadratmeter betragen 9 Stuck Bäume 2‘ 
Ordnung nach Liste 1:. sind belzufugen. 
Die Fassaden von Wohngebäuden s nd zu einem Teil von 25% der 
Fassadenlänge mit Schling‘ und Klenerpflanzen der Llste 3 zu be- 
grünerL 
Die Außenwände und Dächer von Garagen sowie die Dächer von 
carpons sind mit SchlingA und Kletterpflanzen der Liste 3 zu begrOv 
nen. 
Dächer mit einer N 
9rünen‚ 

ung von weniger als 10° sind extensiv zu be, 

Zäune s d mit Hecken aus Arten der Liste 5 zu hlnterpflanzen. 
Beläge von Verkehrsflächen sowie von Kfzistellplätzen slnd vers- 
ckerungsfähig herzustellen. 

Pflanz ste 
Pflanzqua uten 
Bäume und szraucner sollen In den folgenden 
Qualllslen verwende! werden: 
Eaumpflanzuflgefl mlncl. 2x verpn . snu 10412 cm 
sxmucner m|na‚ 1 x varpn. H 50.100 cm 
Knmpensaücnsmsßnahmen außerhalb Geltungs— 
bereich: Forstbaumschulbflanzen. 
Alter 1‘2. Gmsse 50.50 
Anmerkung 
Baum 1‚ Oranung' Großbaume. hohar als 20 m 
Baum 2 Ordnung Mittelgroße Bäume. bis 15 m 
Baum 3 Ordnung Kleinbauma, 7.12 (15) m 
Großstrsucher 375 (7) m 
Nurmsxslräucher / mittelgroße Sträucher bis 3 m 

Liste 1a: Bäume 1. Ordnung 
Fn3nzung um nwaum. 9ms: Gmnusluxe 
Acer plalanoldes SpitziAP-orn 
Acnr pseuaemazanus Sarg-Ahorn 
Alnus glullnoss Erle 
Bemna pubescens Moor-Birke 
Fagus sylvatlca auche 
P|r|us sylvestrls Gemeine K efar 
Quercus petraaa Traub n-Elche 
Ouercus robur sueLEmne 
saHx alba sitzen—‚Wende 
Tllla ccrdala W\nlar—Llr\de 
Ulmus glabra BergAUlma 
U|mus Iaevls Flattar-Ulme 
ulrnus mlnor Feld—Ulme 

Llsle 1b Bäume 2. Ordnung 
_ Mumm, m Frauaum und .m emnumuu“ 
Acer campasne 
Carplnus Datums 
Malus sywasms WlldiApfel 
Mespllus germanica Deutsche Mlspal 
Popu|u5 zremula Espa 
Prunus padus Tmubanklrsche 
Pyrus commun Wllcl’BIrna 
Surbus aucupa Eberesche 
Surbus lntsrrnedla Mehlheere 
Tllla Curdala Greensplra W(n(ar-L|nda 

Fe|d7Ahorn 
Halnbuche 

Liste 1 c: ‘ Pflanzung m. m. qmm ‚ m. . am“ 
Bäume 3. Ordnung 

„g van suupuuan 

ACH! pvalanoldas G|obosurr| 
eaxuna penduls Ynung" 
Calalpa bignon idss Nana 
Rcblrua pseudoacacla 
Crataegus laavigala 

KugeLAhcm sanmalrka 
Trompelonbaum Kugeliflntflnla 
Rntdurn 

L sie 2: / 
_ w. "neuen: u. „man. Sünden- , Waldbad-n A NI-d-mnssham|av 
Cornus aanguflnea 
Ccrylus avellana Crataegu: Iaevigata aus. cralaegus monügyna 
Deutzla Arten u‚ Sorten 
Euonymus aurcpaea 
Frangula alnu: 
Lun|cera xylnsleum 
Pmnus spinosa 
Prunus paaus 
Rharrvnus catharflcus 
Rlbes nlgrum 
Rnaes rubrum 
Rings uva-crlspa 
Rasa canlna 
Rubus 'ructlcosus Rubu: ldseus 
Salix wuraea 
Selix clnerea sallx fragllls 
Sanx purpuma 
Sallx (rlanda 
Sal x viminans 
Sambucus nlgra 
vnoumum upulus 
Genlsla germanlca 
Genista uncmna 
Juniperus cemmunl. 
Sarulhamnus scnpanus 
Vaccinlum mymuus 
Vaccinlum vlllsddaaa 

Liste 3: ‚ Faxnaqcn. unmeqmmnhn 
cxamans spec. 
Hedera heux 
Humulus |upu|us 
Lunieara cspmouum 
Lunicera Dedclymenurfl 
Farmanocissus qu‘nquafclla 
Rosa .pem 
Sulanum du|l=arnara v. .s vlnlfera 

Liste 
_ Gans". On-rlnG-r 
Cydorua ablunga 
Jug|ans regxa 
Malus dnmesuca In sonen 
Mespllus germanica 
Scrbus aucuparia Meravlca 
sorbua acmesuca 
Frunus avlurn 
Prunus cerasus 
Prunus domeslllza 
Pyrus cummums 

Llsta 5: 
Acer campestre 
Buxus sampawlrans carpmus batulus 
Cornus sangu nea Cralaeflus mnnhgyns 
Lxgustrurn vulaare Lonlcera merulea 
Lenicera Xylasteum 
Taxua baccala 

Sträucher 

Roter Hannegen 
Hasel ZweigrlffL Weißdorn 
Eingrlffl. Weißdorn 
Deutzle 
Fransnhoechen 
Faulbaum 
Ge ßblan summa 
Taubankirsche 
FurniervKreuzdarn 
Schw.Johannlsbeere 
Rote Johanmsbeam 
Stachelbaurs 
Hundsrosa 
Bmmbeere 
Hh'nbeere 
SaI—Wslde Grau-W e 
Bruch—Weide 
Purpurwwelcle Maneepwmaa Korb-Walde 
Schwamer Holunder 
Gewanm, Schneeball 
Deutscher Glnsler FarberiGlnster 
Wacholdar essanglns‘sr 
Heidelbeere 
Praiselbeera 

Sch n ng— und Kletterpflanzen 
Waldreben-Anen 
Efeu 
Haufen Wehlriechandss Geißblatt 
Wald-Geißblatt 
Wilder Wein‘ m Samen 
Kmnerrosen 
Einamußar Nachtschatten 
Weinrebe 

Obstgehölze 
Echte Qullla Walnuss 
KulturiADfe| Deutsch: span 
Eßbare Eberesche 
saenernng 
Venen SüßiKlrsche sauer, lrsche 
Pflaume Kulmrblme 

Heckenpflanzen 
Fe|dhom 
Buchsbaum 
Hainbuche 
Hannegal waißdcrn n u Star 
Heckenklrsche 
Rote Heckenklrsche 
Elba 
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